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Artikel 34

(1) Abweichend von Artikel 33 kann der Rat einstimmig entweder auf Empfehlung der EZB oder

der Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der Preis-

stabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, oder auf Empfehlung der Europäischen

Zentralbank nach Anhörung des Europäischen Parlaments gemäß den in Absatz 3 für die Festle-

gung von Modalitäten vorgesehenen Verfahren förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurs-

system für die ECU gegenüber Drittlandswährungen treffen. Der Rat kann mit qualifizierter Mehr-

heit auf Empfehlung der EZB oder der Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen,

zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, entweder

auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank oder auf

Empfehlung der Europäischen Zentralbank die ECU-Leitkurse innerhalb des Wechselkurssys-

tems festlegen, ändern oder aufgeben. Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parla-

ment von der Festlegung, Änderung oder Aufgabe der ECU-Leitkurse.

(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Drittlandswährungen kein Wechselkurssystem nach

Absatz 1, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Empfehlung der Kommission

und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Europäischen Zentral-

bank allgemeine Orientierungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Währungen aufstel-

len. Diese allgemeinen Orientierungen dürfen das vorrangige Ziel des Europäischen Zentralbank-

systems, die Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen.

(3) Wenn von der Gemeinschaft Union mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen

Organisationen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen

auszuhandeln sind, beschließt der Rat abweichend von Artikel 33 mit qualifizierter Mehrheit auf

Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der EZB die Modalitäten für die Aushandlung

und den Abschluss solcher Vereinbarungen. Mit diesen Modalitäten wird gewährleistet, dass die

Gemeinschaft Union einen einheitlichen Standpunkt vertritt. Die Kommission wird an den Ver-



handlungen in vollem Umfang beteiligt. Im übrigen bleibt Artikel 33 unberührt.

4) Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der

Kommission und nach Anhörung der EZB über den Standpunkt der Gemeinschaft auf internationa-

ler Ebene zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind,

sowie über ihre Vertretung unter Einhaltung der in den Artikeln X [ex-Artikel 99] und Y [ex-

Artikel 105] vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung.

(5) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet der Zuständigkeiten und der Übereinkünfte

der Union im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion in internationalen Gremien Verhand-

lungen zu führen und internationale Übereinkünfte zu schließen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Vereinfachung.

Absatz 2:
Die Regelung zur Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit ist bereits in Artikel 17
Absatz 3 des Präsidiumsentwurfs zu Teils I der Verfassung festgelegt.

Absatz 4:
Das Vorschlagsrecht der Kommission ergibt sich bereits aus Art. 18 Absatz 2 des Teils I der Ver-
fassung, und die Regelung zur Beschlussfassung im Rat ist bereits in Artikel 17 Absatz 3 des Teils I
der Verfassung festgelegt


